
„Zukunft gemeinsam sichern“

Nicht-EU-Märkte stellen den Maschinen- und Anlagenbau auch be-
züglich des Versicherungsschutzes vor neue Herausforderungen.
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In den VDMA-Nachrichten wurde bereits ausführ-
lich über Chancen und risiken berichtet, die mit 
der erschließung neuer exportmärkte, insbeson-
dere der sogenannten BrIC-staaten (Brasilien, 
russland, Indien und China) einhergehen. Doch 
auch aus Versicherungssicht werden die Unter-
nehmen der Investitionsgüterindustrie vor große 
Herausforderungen gestellt.

es stellt sich folgende Frage: Können für Ihre 
Projekte Versicherungen in den BrIC-staaten 
über einen in Deutschland ansässigen Versiche-
rer eingedeckt werden?

Gerade in Brasilien, russland, Indien und China, 
aber auch für viele andere länder außerhalb der 
europäischen Union (eU), kann diese Frage nicht 
mit einem einfachen „ja“ beantwortet werden. 
Innerhalb der eU gilt die Dienstleistungsfreiheit, 
so dass Versicherungsschutz bei einem deut-
schen Versicherungsunternehmen eingekauft 
werden kann. Viele länder außerhalb der eU 
sehen jedoch vor, dass ein im land belegenes 
risiko und/oder Interesse auch nur bei einem 
dort ansässigen oder zugelassenen Versicherer 
eingedeckt werden darf.

Verstöße gegen solche Gesetzgebungen werden 
mehr und mehr verfolgt. ebenfalls werden 
empfindliche strafen gegenüber den Versiche-
rern verhängt. Insbesondere im Bereich der 
Bauleistungs- und Montageversicherung ist 
daher zu beobachten, dass es immer kompli-
zierter für den Maschinen- und Anlagenbau wird, 
„weltweiten“ Versicherungsschutz zu erhalten.

„Versicherer machen es sich hier leider zu 
einfach“, so Patrick römer, leiter sach- und 
technische Versicherungen bei der VsMA GmbH. 
„Man lehnt den Versicherungsschutz ab, ohne 
die Details und Möglichkeiten zu prüfen.“ Häufig 

ist es gar nicht nötig den Versicherungsschutz 
lokal einzukaufen. Für eine Beurteilung, ob eine 
Versicherung tatsächlich lokal platziert werden 
muss, sind viele Details zu beachten. Neben den 
liefervertraglichen Verpflichtungen muss hier-
bei insbesondere die Frage gestellt werden, ob 
überhaupt ein lokal belegenes risiko und/oder 
Interesse vorliegt. Dies ist regelmäßig dann der 
Fall, wenn der Besteller verlangt, in den Versi-
cherungen „mitversichert“ zu werden oder wenn 
für das Projekt eine Betriebsstätte gegründet 
werden muss. In vielen anderen Fällen lässt sich 
jedoch der Versicherungsschutz aus Deutsch-
land heraus darstellen.

Die VsMA hat zusammen mit namhaften Versi-
cherungsunternehmen für die VDMA-Mitgliedsun-
ternehmen lösungen entwickelt, mit denen auch 
weiterhin weltweit Versicherungsschutz gebo-
ten werden kann. Im Bedarfsfall, insbesondere 
auf Grund liefervertraglicher Verpflichtungen, 
können über diese Konzepte auch lokal Verträ-
ge für einzelne Projekte platziert werden. Gerne 
berät sie die VsMA auch bei Ihren Projekten!

Versicherungsschutz für Nicht-EU-Märkte 
problematisch?
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